Vollmacht

Rechtsanwalt Thomas Hansel

28857 Syke, Georg-Hoffmann-Straße 20

In dem

Ermittlungsverfahren gegen..................................................................................

wird dem vorgenannten Rechtsanwalt eine umfassende Vollmacht zur außergerichtlichen und gerichtlichen Beratung und Vertretung gemäß §§ 81 ff. ZPO und §§ 302, 374 StPO erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich vor allem auf folgende Befugnisse:

1.
Verteidigung in Bußgeld- und Strafsachen in allen Instanzen, ferner in Strafvollzugsangelegenheiten.

2.
Abgabe und Empfang von einseitigen Willenserklärungen und Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte, z. B. Kündigungen, Anfechtungen, Widerrufe, Verzichte, Anerkenntnisse, Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, Abschluß von Vergleichen.

3.
Entgegennahme des Streitgegenstandes, von Geld, Wertpapieren, Urkunden etc.; Beitreibung und Einziehung von Forderungen.

4.
Vertretung vor Behörden und Gerichten in Verfahren aller Art (auch Zwangsvollstreckungs-, Familien-, Konkursverfahren etc.), Einreichung und Rücknahme von Klagen, Widerklagen und Anträgen, Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Beendigung von Rechtsstreitigkeiten durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis.

5.
Erstattung von Anzeigen und Stellen von Strafanträgen sowie deren Rücknahme, Zustimmungen nach §§ 153, 153a StPO.

6.
Geltendmachung von Ansprüchen gegen natürliche und juristische Personen sowie die Abwehr von Ansprüchen aller Art.

7.
Anfertigung von Fotokopien nach eigenem Ermessen.

Der Rechtsanwalt ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, die Vollmacht auf Dritte zu übertragen. Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden, sie gilt über den Tod des Vollmachtgebers hinaus.

............................., den ...................








..................................................................................











(Unterschrift)
Lfd. Nr. 34 - Vollmacht Thomas Hansel - Änd. Stand 28.10.2008


